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Antrag 

der Abgeordneten Ruth Waldmann, Nicole Bäumler, Doris Rauscher, Dr. Simone 
Strohmayr, Katja Weitzel, Florian von Brunn, Holger Grießhammer, Volkmar 
Halbleib, Ruth Müller, Anna Rasehorn, Markus Rinderspacher, Arif Taşdelen, 
Horst Arnold, Martina Fehlner, Christiane Feichtmeier, Sabine Gross, Harry 
Scheuenstuhl SPD 

Anhörung zur Änderung des Pflegendenvereinigungsgesetzes 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Prävention führt unter Beteiligung von Sach-
verständigen eine Anhörung gemäß § 173 Abs. 1 Satz 1 Geschäftsordnung für den 
Bayerischen Landtag (BayLTGeschO) zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Än-
derung des Pflegendenvereinigungsgesetzes (Drs. 19/146) durch. 

 

Begründung: 

Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) muss dringend reformiert werden, 
damit sie tatsächlich zu einer starken und unabhängigen Stimme der Pflegenden in 
Bayern wird. Der Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Pflegendenver-
einigungsgesetzes lässt jedoch viele rechtliche sowie Verfahrensfragen offen, die in ei-
ner Anhörung im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Prävention von entsprechen-
den Expertinnen und Experten (darunter Juristinnen und Juristen, Datenschützerinnen 
und Datenschützer sowie natürlich Vertreterinnen und Vertreter der Pflege) behandelt 
werden sollen, insbesondere: 

1. Ist eine verpflichtende Registrierung aller Pflegenden in Bayern durch die VdPB als 
Organisation, deren Mitgliedschaft nicht verpflichtend, sondern freiwillig ist, verhält-
nismäßig? Und wie soll diese Registrierungspflicht durchgesetzt werden? Wer soll 
welche Sanktionsmöglichkeiten haben? 

2. Ist der Schutz der umfangreichen Daten, die bei der Registrierung erhoben werden, 
gewährleistet, wenn diese von der Staatsregierung bzw. dem Staatsministerium für 
Gesundheit, Pflege und Prävention (StMGP) für die Bedarfsplanung im Freistaat 
verwendet werden sollen und somit von der VdPB an Dritte weitergegeben werden? 

3. Wie bleibt die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der VdPB gewährleistet, wenn 
der Beirat, der gemeinsam mit der VdPB eine Berufs- und Weiterbildungsordnung 
erarbeiten soll, vom StMGP berufen wird und diese Berufs- und Weiterbildungsord-
nung vom StMGP wiederum lediglich als Vorlage für eine staatliche Berufs- und 
Weiterbildungsordnung verwendet wird? 

4. Kann die VdPB ihre neuen und umfangreichen Aufgaben mit der vorgesehenen Fi-
nanzierung tatsächlich wahrnehmen? 

5. Ist es zulässig, die Versorgungs- und Bedarfsplanung als Aufgabe der Staatsregie-
rung auf ein ehrenamtliches Gremium zu übertragen? Und welche Verantwortung 
trägt dabei die VdPB, welche das StMGP? 

6. Wie kann die Anschlussfähigkeit der VdPB an eine mögliche Bundespflegekammer 
gewährleistet werden? 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Prävention 

Antrag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Nicole Bäumler, Doris Rauscher u.a. 
SPD 
Drs. 19/358 

Anhörung zur Änderung des Pflegendenvereinigungsgesetzes 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Ruth Waldmann 
Mitberichterstatter: Martin Mittag 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Prävention fe-
derführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht 
befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 4. Sitzung am  
6. Februar 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Auf Verlangen der Mitglieder der Fraktionen der SPD und B90/GRÜ hat der fe-
derführende Ausschuss gemäß §173 Abs. 1 Satz 2 BayLTGeschO eine Anhö-
rung zum betreffenden Thema beschlossen. 

Bernhard Seidenath 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Nicole Bäumler, Doris Rauscher, 
Dr. Simone Strohmayr, Katja Weitzel, Florian von Brunn, Holger Grießhammer, 
Volkmar Halbleib, Ruth Müller, Anna Rasehorn, Markus Rinderspacher, Arif 
Taşdelen, Horst Arnold, Martina Fehlner, Christiane Feichtmeier, Sabine Gross, 
Harry Scheuenstuhl SPD 

Drs. 19/358, 19/595 

Anhörung zur Änderung des Pflegendenvereinigungsgesetzes 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gem. § 

59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des Votums seiner Frak­

tion einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist das gesamte Hohe 

Haus. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Keine. Damit ist das so beschlossen bzw. 

sind die Voten übernommen.
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